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Alphabetisches Register

Zu 1keo6o6l Schöpifers Bier -
Brau - Recht .

Die Zahlen bedeuten die Blat - Seite , das grosse
D . die Vorrede deß Durons , das kleine v .

denVortrag .

d ^ 8 . Statt der nach p ^ . 69 . falsch/gesetzten Zahln § 0. und § / .
und nach z i z. ebenfalls übe! - folgenden/4 §. 2/4 . und

- r/ ^. sind im Register die recht - schuldige Zahlen , nemlich ^ s.
und 9/4 . und 4// . gesetzt worden .

A.

^Bdr' rce. kormul einer Abbitte , wegen einer , einem Hsndwercks -
Meister angethanen Injurie , p. zz7 - Z? 9 - deßfalls vorhergegan¬
gene Urtheil und Lonkrm ^ rion . p, ^ 49 - ^ 41 .

Woher das Work ^ i/e seinen Nahmen habe - p. 24. 1. wer
selbige anlegen könne . Ibi6 . in stecie ob auch Land - Städte .
Ibiä .
Wie hoch sich die Bier - ^ ccife erstrecke , p. 242 . Welche
Leute davon bestehet seyen . ibiä . Ob selbige auch von Ver ,
führung deß Biers müsse bezahlt werden . Ibi6 .

Adel . Dem Adel steht das Bier - brauen , und ankereHandelschafft ,
nicht zu. p. 17. »9. §c 20. wird limirirt . p. z6 .
Wordurch sich derselbe,nach tlenr . ^unupis Thurnier - Gesetzen,
deß Thurnier - Rechts unfähig ma6) e . p. i8 - confer . Edel -
Leme .

LlU
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Daß die . ^ ävocAren an verschiedsneuOrten sehr gehaßt Wd

beneidet werden,nebst den Trost darwider . V.

Agrstein . Daß in Preußischen Landen den Agtstem am Ufer üvWle .

smLerdottenfty . p . 2l .
^ Wŝ kL^ rro öoMMM. Beschreibung derselben . p> s. ^ .

In welchen Sachen die ^ nricipanon m denen rechten

verboiren sey . p. 197 . ^ ^
Arme . Wieferne man denen Armen in denen Rechten zu Lvorüwen

pflege , und solches thun könne . p. i ? 4" r ? 6 .
Wann der Errett aufGüther nicht exrenckrt werden könne .

Arr/So^offt die Art einer Sache nicht verändert wird , verbleibt

der Herr der Sach , auch der Herr von dem nachhero verander ,

FE . ( eines Buchs 5, Zenere ) Wann ein klagium begangen werde

oder nicht , indem man sich eines andern ^. urorls urbert be -

, dient . V .
Artige Vergleiche von beeden Arten . ibm .

Wieftrne sich berühmte Leute anderer Luwrvm bedienen .

Aus verschiedenen äuroribusdas Beste zusammen lesen , ist öff--

ters eignen Einfällen vorzuziehen . V.
^

Artige Vergleiche warum e,n ^ uror mcht zu verwerten , ob

Er schon nicht alles zur vorhabenden d^ Lreris urenenoss beyge ^

( d^ses Buchs in lpscis ) Deß ^ urnris k . xculp2Non wegen

Schreibung dieses Buchs , deßfalls zu machendeEmwm sie,und

dern Beantwortung . vi6 . die gantz Vorrede . Waö̂ en . c len

zu Schreibung dieses IraLacs bewogen , wie Er dmccy po -

ceöirt , warum Er sich erstlich ^r ^«ck- - ^ L» L , nachmals Mit

seinen rechten Nahmen,genennt . viä . dengantzen Vorrrag .

B .

Backen . Wieftrne man sich mit dem gewöbnlichen Sprichwort :

Backen und Brauen gerache nichr allzeit ; entschuldi¬

gen könne . r>. 189 . conk . Becker .



Zu Schspffers Bier - Lran - Rechk .

LackMfen . Wer einen Back - Ofen hat , karr niemand zwingen , nur

in sernemBack - Oftn zubacken. 9. Zt9 .
Lauer . Ob einem jeden Bauern Bier zu brauen erlaubt sey. 9. rx .

üL 56. Darüber von äckulcello , der Stadt Gera in kaveur ^

ertheiltes , wol ausgeführtes , und von der Leipzger isurMen -

kacultat , Md PragerischeN ^Pkellanons Gericht , conürlnir -

tes K. e5ponsum « 9. 77 - 124 .
Fermre Aufführung , ob und wieftrne denen Bauern das Recht

Bier zu brauen zukomme , p. 125 . Ein Lelhonküm der Erfur «

tischen Drillen , kacu/tät wider die Bauren zu Bohlen 1» koe

PUNÄO . P - I26 - IZ0 .
Lecker Besondere Quedlinburgische Ordnung , derer Becker ba¬

cken betreffend . 9 . 219 . Lcz6r .

Leer . ( gusü Bier nach Sächsischer Mund- Art, ) wohersolchesWort
entsprungen sey. 96 .

Lefehle . Wie d. e Befehle pflegen mcei - prenrtzu werden , p. no .

Welcherlei ) Befehlen die Bürger zu folgen nicht schuldigten ,

p. Z4) . conf . Richterliche Befehle . . . .
( geistliche ) Daß in geistlichenLenessLisn der Padst nach eig¬

nen Gefallen clisponiren könne . p. 82 .

Vene,mun § . Warum zu vördersi auf die Benennung einer Sachs

zu sehen sey. P- i .

Lefrtz - vicl . l ' öM/is .

LerruI . Wann ein Betrug pr ^lumitt werde , und Laß niemanden

sein Betrug soll etwas helffen . p. - zo .

Betrügen . Wieftrne es wahr sey oder Nicht: Daß man einander

betrügen dsrffe . 9 220 . 6c 249 .
Beweist . ^Welches der allerklährffund deutlichste Beweist sey. 9. 7r -

Lezüchrigung . Wann die jemanden beschchene Bezuchtigung gleich

wahr ist ; kan doch der Berüchtigt injuriarum belangt wer -

Bienen. ' AttMr von denen Bienen hergenommener Vergleich , auf

diejenige so sich das Beste aus verschiedenen zusammen
lesen und sammlen . V. . . .

Bier . Worauß das Bier gebraut werde , p. ^. p. >77 . Worzu das

Bier - trincken dienlich , und wann es schädlich sey. 9. 9. n . ^86 .

seq . 209 . Ob dessen Gebrauch vor der Sundfluth,oder wann

es sonst im Alten Testament bekannt gewesen sey, ?. i o. lg .
Uus Wieftrne
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Wiefsrns und warum das Bier - brauen erdacht worden , p. r8s °

von wem selbiges erfunden sey worden , p. 186 . Warum bis

icalis - ner das Bier verachten . p. i86 -

Daß wem weißes Bier zu brauen erlaubt ist demselben nicht eben

auch gleich rothes zu brauen erlaubt sey. p. z ?
Warum das Bier an einem Ort nicht so gut als an den andern

gebramwerden könne . v. 19 - . , , . .
Daß das Bier nach Proportion der ^lacsris müsse wolfeiler ge¬
braut werden - P. ! 9Z . Besondre kLempIa davon . iblä . Wann

einer ein Bier unter den gesetzten Preiß verkauffen könne oder

Nicht . P. 2LL .

Daß zwar manchmal daß Bier bey gantzen Faßen zu verkauffen ,
nicht aber auszuzapffen , erlaubt sey. p. 208 .

Vom Hochzeit - Bier . viä . Hschzeir - Lier .
Von deß Biers Wehrt - viä . wehrr .
Lonk . Brauen . Brau - Hauß . Lrau - Rechr .

Bormaßigkeir . viä . ^ ensmar . .
Bier - Brauer . Ob die Bier - Brauer eme wurcküche Innung ha¬

ben , oder haben können , r . ris . ^ ^ .
Ob und wann ein Brer - Brauer denSchaden,dsr aus erner durch

seinBrallen entstandeneFeuers - Brunst sich ereignet , semenNach -

barn gut - thun müsse oder nicht - p. 24z - 246 . Ob Er oder der

Kläger beweißen müsse wer daranSchuld sey. 246 . KLnones

in Ansehung deß Klägers . P. 246 . ObjeÄtones mAnsehung deß

Bier - Brauers . P- 247 . Beantwortung desselben, 247 . lq.

conf . Bier . Feuers - Brunst . Schaden .

Bier - Sreuer . viä . ZUi- M. ,
Brandewein - Brennen . Ob das Brandewem - Brennen denen

Bier - brauern zukomme . P. 176 . Klage über dessen Mißbrauch .

Brauen. ' Warum ein Bürger nicht öffter brauen dörffe , als der

Ob
^

sich ^Bürgere, ohne Verletzung ihres Gewissens , auf die

rrofellion deß Bier - Brauens legen können , p. 8. 259 . Ls -

riones äubir - mäi darwiedep . p. 8. Beantwortung derselben

aus ihren eigenen kunäarnelwsn . p. 9. andere R- aciones die

solches approbiren - p. 9» ^ .
Wieserns man sich mit dem gewöhnlichen Sprichwort - Daß



Zu 27,-o-io/r - Schöpffers Bier - Brau - Rechr .

Backen und Brauen nicht allezeit gerache ; entschuldigen
könne . p. 189 .
Warum das Brauen überhaupt niemanden könne gewehret wer¬
den . p. 64 . was in Ansehung deß Orts wo man brauen will
zu oblerViren sey. p. 194 . <4.

MMÜüö öuEt gl § t ! Mö' lK p« r 97 .
ic-. cont . 207 . l <- ^

Ob jemand so sfft brauen dürffe als Zrwiss . p. 197 .
Ob und wieferne jemand durste zu seinen prlvac - Gebrauch
brauen , p. 200 - 202 . viä . Fessel - Bier .
Von deß Brausns verschiedenen Endzwecken , p. 209 .
Eine speeiaiL Frage - Wem das Brauen vor dem andern ru
verstatten , wann einer den Besitz und ein größeres Recht 60 -
cwk : Der sndsreMer ein Recht nur anfuhrt , und Lammn ,
in Ansehung deß Schadens und Ausgangs deß krocellbs . lei¬
sten will . p. ; o; ,ch .

. Einen lpeeialen , in punLto deß Brauens vorgefallenen , Lasum
zu Quedlimburg . vlä . p. ZO4 - ZI2 . vi6 . Eruedlimburg .
Ob rLriovecheß - Brauens einSmrurum könne gemacht werden '
Daß , weil eurer au den bestimmten Tag nicht gebrauet '
Er seines Aechrs beraubet , Übergängen werden könn /
oder warren müsse . ?. zzr . conk . Bier . Brau - Haust !

- , Brau - Rechr . ^ ' '

Brau - Hauß . Ob die Tellamemliche vicholirion : Da eine Mut¬
ter ihrer Tochter ein Brau - Haust, wolfeiler als dessen wehrt be¬
tragt , vermacht , bestehen könne : Der luristen - bacukatzu Rostock
kessonlumdarüber , p. IZ8 . sq. desselbenLarionercleci6en6t . p.
i ; 9 - i46 . eben dahin behöriges Erfurrhisches Lesponiüm . 0.
i47 - isr .
Ob einer der zwey Brau Hausier hat , beede in eines , in An¬
sehung der Ordnung zu brauen , bringen könne . ?. 199 .
<Äucsl bey Erkaussung eines Brau - Haußes zu obtLrviren . p.
r6z . und ein krLjucücium zu dessen Bekräfftigung . Ibicl . Was
racioue deß Brau - RechtS . in Ansehung eines eigenthümlich be¬
sitzenden , oder nur gemietheten , Brau - Haußes zu oblbrviren
sey-
Ob und wann der Verlauster eines Bram Haußes dem Kauffsr
desselben dir Gewehrschaffr leisten müsse, p . isz . Erfurrhisches

blN Z ^eihon»
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Lelponsum über dergleichen Qalirm . p. » 64 . nebst denen ^ 2 -

rlonibus äeeicienäi . p. 165 . ^ ^ ^
Eine andere Laueei so bey Erkauffung eines Brau - Haußes zu

oblerviren , p,. 16s . welche Mit ^etponüs , krLjuäicus und b- ä-

rionibus ssecläenäl . conürmirt wird . P. i6f - 170 . . . .
Lamel vor einen Verkäusser eines vermierheten Brau - Haußes ,

p. 171 . wird mit einen Erfurrhischen krKjuölcio bekraffnger .

Ldb bey ^erkauffung eines Brau - Haußes die Obrigkeitliche
^ utorlMr nöthig sey oder nicht . p. zrl - ^ 324 . wird pro ne ^ -

rivL mit verschiedenen krLzuäicüs bekrafftigt - p. 322 - 3 - 4 .

Ob bey dessen Verkauffung Faßer und ander Geschirr vor Mit ,

verkaufftzu achten seyen . P- ? 25 .
Ob das Brau - Recht cMre wann em Brau - Hauß abgebrannt .

L) h rarione eines abgebrannten Brau - Haußes ein 5egeurumkön «

ue gemacht werden/und gelten - Daß wann stlbrges mehr rneu

nem Jahr aufnebanet wurde , das Recht zu brauen ver ,

lshren eichen Mce . pro §c contra , p. ? zo . zzr . eoni . Brer .

Bier - brauer . Brauen . Brau - Recht . Haußer .
LraEechr Daß von dem Brau - Recht zu handeln offters Ge¬

legenheit vorkomme , und solche ^ reric wo ! ausgeführt zu wer¬

den mcririre - V . pMm . Ob ^ darvon zu schroben schwehr

sey V. was vor vispurarroneg/und ob gantze/IraÜLte darvon

Khanen s - « n . Ein EiMMff , d- r dtt Mnn- k- tt - n ^
von zuschreiben , zu erweisen schonet - V- nebst der Beantwortung

demselben per inlbsnrism . ' v. . . . .
Wem solches Recht zustehe vici . p. 8 ulgue 177 . wreftrm sel¬

biges denen Bürgern eonceäm worden . k^ L- r-, » viä . Bur¬

sch Brau - Rechts - Beschreibung und derselben ErklZhrüng .

p. 6 - 8 . warum es ein Recht , und zwar ein dinglich - und

öffentliches Recht , genennet werde . ?. 7.

Ob solches Recht unter die zu zehlen sey . p. 7. Ww -

ftrue es zur Lands - Obrigkeit gehöre - ?- 79 - Wem solches

Recht überhaupt zustehe oder nicht . ?. 7- conk . v. - 76 - 6 ° -
»er ^ l - KeAul von dem Brau - Recht . ?. 12 . In Heere ob die



Au TAeoch/ » SchöpffersBier - Beau - Rechr .

Edelleute das Brau - Recht bor denen Städten , oder diese vor
jenen , haben » p. rz - ZK. cor ; 5 Edeüeure . Srädre .
Ob sich ein Stadt - Rath , ohne vorbewustderer übrigen Bür¬
ger , mit denen Edelleuten wegen deß Brau - Rechts vergleichen
könne . p. z9 - 4 s. cons . Rarh . Rachs - Herrn .
Ob das Recht Bier zu brauen geistlichen Personen zukomme
oder nicht . p. 48 - 55 . vick Geistliche perfouett .
Ob einen jeden Bauern Bier zu brauen erlaubt sey . p. 55 - 124 .
viö . Bauer .
Was vor rechtliche schönes zu recemr - oder recuperirung deß
Vrau - Rechts compeciren . p. zOo . lq .
Wie das Brau - Recht , in Ansehung einer gantze » Stadt , ceKrxe -

x. ziconk . Gemeinde . Grade .
Ob das Brau , Recht cEre wann das Brau - Hauß abgebrannt
p. Z28 . Lc zrz .
Ob , und wieferne das Brau - Recht auf ein ander Hauß könne
rrsnskeriret werden , p. ? 20 . SczLl . consi Bier » Bier - brauer .
Brauen . Brau - Hsuß .

Brau - " Merck . Wieferne das Braue Merck einer bpeciüLLrion
gleich sey. P. 14 .

Daß das Work ein fremd - und unbekanntes Wort
sey , 0. i . ih. daß man zwar leicht ein gleichgültiges Work da¬
vor setzen könnte , besser aber dieses beybehalte . x>. ?. woher solches
Wort pstsge öerivirtzu werden , und dessen Synonyma , p. z.

Bücher . Daß , und wo , verbotten sey Bücher unter verdeckten
Nahmen heraus zu geben . V.
Wann solches erlaubt sey, nebst Lxempla von dergleichen Bü¬
chern V.
Wieferne bereits genug Bücher vorhanden seyen oder nicht . v.
Daß kein Buch so schlimm sey wormnen nicht etwas gutes anzu¬
treffen . V.
Worauf , bey äljuärcirung eines Buchs , nach denen keZula
der Klugheit , zu sehen . V.
Mann einer vor d,en ^ . uror eines , aus Sammlungen bestehen¬
den , Buches mäße gehalten werden . V.

Bücher - Aus schreiben . viä .

Bürger . Daß , und warum , ein Bürger öffters brauen könne als
der andere . x° 7.

Ob
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Ob sich Bürgere , mit guten Gewissen , auf die profellion deß
Bier - Brauens legen können , p. 8. Lc 9. viä . Lier . Lier -
Brauer . Brauen .
Wie die Bürgere das Brau - Recht erhalten haben , p- ir » in

welchen Landes - Ordnungen ihnen solches in spscie conc ? e6irt

sey worden , p. I2 . Derer Privilegium , nach Sächsischen
Rechten , in punLko deß Bier - schenckens - p. 12.
Wer eigentlich ein rechter Bürger sey . x>. 49 . lq. 54 .
Ob die Herren Geistliche rechts Bürgere seyen . p. 49 . lq. Zc 54 .
Ob einer in zwey Städten zugleich Bürger seyn könne . p. zr6 -
zr8 . rationes nsgÄlivL . p. 926 . rariones MrmativZe . p. 326 .
Lc Z27 . woselbst zugleich deren Beantwortung angehängt ist.
Daß zwischen Bürgern und vollen ein großer Urrterschied
sey. p. Z27 .
Ob und wieferne denen Bürgern verwehrt werden könne Wein
oder Bier , ausser ihren OilkriÄ . zu rrincken . p- ? 47 « lg- dieß -
falls emanirte Policey - Ordnungen , p. 344 . racionos ncgZci -
vse . p. Z44 . deren Beantwortung , p. 344 .
Ob ihnen solches ^ unter MöröhüW einer Straffe verwehrt ,
und ein Lrarurum dießfalls errichtet werden könne, proöccon -
rra außgefkrhrt - P . 348 ' Zsl .
Ein spsciLlsr Lalus undkroLeck , da gewießen BiMschencken -
den Bürgern injunZirt werden wollen : Ihr Bier Kannewweiß
nirgend anders als bey ihren rckLgitträc holen zu lassen- x>. Z45-
Z47 .

L .

Unterschiedliche verivAeionss von dem Wort

p. Z- S. iani vuL und fani Lorrerir , curieuls Verls davon ,
v. z. öe 4. Ob selbiges schicklich von der Lerere öerivrrt wer¬
den könne , pi 4. Lc s. Wie es von denen teutschen Worten ,

gehren oder rerwe , hergeleitet werdk p. 5. dessen verschie¬
dene p. 6.

c?M/«r - r csLME . In welchen Testament die Llsulula LoäicillL -
ris darunter verstanden werde . p. 161 . Wann selbige ein sonst
nichtiges Testament gültig machen könne oder nicht . p. 161 .

eß»/ - Lmr4 Wann die Lonseüoris wider diejenige , web



Iu Schspffers Ziee - Ararr/Ascht .

che jemand am Brau - Rscht Verhindern wollen , gegeben werde .

V zor . Wer dabey den Beweist führen müsse. ! biä .
LLMsr . Daß jemand durch seiner Tochter Cursor seinen letzten

Willen könne Mähren und excguiren lassen, p. 152 . rxz .
rf8
Daß selbiger auch in den Testament seiner cui - imöm ein tüch-.
tiger Zeugs sey. p. i sr . r 58. 1h.
Wann dergleichen Luraror , mit der Lurrmäw , nicht vor eine

Person zuhalten seye - x. r/Z . öc i/z .

D .

Dieb . Wann jemand vor einen Dieb könne gescholten werde » öde ?
nicht . P. 204 . Sc rOf .

DiebsMaumeir . Besonders artige Historien und Lslüs , auch

Letpvnla und Urtheile , rarione eines Diebs »Daumens , p-
SZ5 - Z40 .

LxsmplÄ solcher Discixul die von ihrer Lehrer Meinung M
gegangen , x. 247 .

E .

Edelgesteltte . Wieferns das sammlen derer Edelgesteine an denen
Ufern einem jeden erlaubt , und wo solches verbotten sey- 0. 22 ^

ig . conL . AFtssein .
Edelleute . L§d selbige das Recht Bier zu brauen haben , p. rz - ; § .

rariones LürrmLriviL . p. iz - i6 . Beantwortung derselben , p.
Lo - zs . verschiedene hieher gehörige chimitÄtiones p ; 6 - 47 .
werden mir kr - eZuälLus und Landes ' Ordnungen erläutert . Ibich
Anmerckungchaß diejenigeGründe und Rechte,welche denenEdels
leueen das Brau - Recht zu verbieten schiene , uurnach denenSach -
fischen Rechten , nicht umvsrMrer , gemeint und zu verstehen
seyen. p. 47 . lq . äc noc . ^ kMiones nsAsrivL , werden mit krE -
jucliciis und Rechts - Sprüchen corroborirt . p. 27 - Zs. weitere
Ausführung derselb en. p. ; 6 - z ? .
Ob und wieferns Edelleute 8cLcura machen könnm - p. rs .

Ehe . DH auch denen welche durch erfolgte Ehe ehrlich gemacht
N § wo . Z
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worden , Geburths - Brieffe gegeben werden , p. 21s . Ob hier -
innen das Sächsische Recht äMorire . p . ^ 17 .

Eigensthaffrett . Was auf blosse Einbildung bestehet hat keine

Eigenfchafften . p . 68 .
Einbildung . Was auf bloßer Einbildung besteht hat kerne Ei¬

genschafften . P. 68 -

Emquarrirungen . Wie es mit Einquartirungen pflege gehalten
zu werden , p. izi .
Wie die Einquartirungen pflegen eingerichtet ; « werden , p. , ; z .

Erbare Sachen . Wieferne erbare Sachen zu treiben erlaubt sey
oder nicht . p. 89 .

Erdichtung deß Rechtes . ( kEio ^ uris ) wann ems Erdichtung
deß Rechtes so viel als die Wahrheit selbst würcke . p. izs .

26s . eine LimÜLnon hievon . vlcl . p . 298 . iq .
Inoomperennce Lc sulpeLli ^uöiciZ . W§ MS selbige können

oxpollirt , und wann sie müssen objicixt werden - p. 26z .

8.

Fälle . ( Laibs ) Was solche Fälle so sich nur selten zutragen vor ein

Recht machen , p 92 . Ausgenommen oder excipme Fälle con -

krmirZN die oräinairs Idegul . 9 . 92 .

Fäßer . Wann zu entlehnten Faßer ein Schade beschreht , wer

denselben tragen mM P 24^- . . .
Wann einer jemanden unmchrme Faßer geliehen , und rhme

daraust Schaden entstanden , wer selbigen tragen müsse: pro Lc

conrrb . p. 248 251 . ^ ^
Wer den Schaden tragen muffe, der sich ereignet , nachdem

der Käuffer ein Faß oder mehr , als ihme zuständige , mir seinen

Zeichen bezeichnet - p. 25 2-

Ob Faßer und andere Bier - Geschirr bey Verkauffung eines

Brau - Haußes vor mrt - verkaufftzu achten seyen. ?. 325 . iq.

Daß gar wol erlaubt sey bey Testamenten auf die Erhal¬

tung seiner ksmilis zu sehen . ?- i4Z > . .
Feuers - Brunst . Ob und wann ern Brer - brauer , den wegen der

durch sein Bier - Brauen entstandenen Feuers - Brunst erfolg¬

ten Schaden , feinem Nachbar zu erstatten schuldig ftp oder

nicht . p. 243 - 246 , welcher Theil alsdann beweisen muffe wer



Zu Gchöpffeks Bier Brau Recht .

an der Feuers - Brunst Schuld ftp . p. 246 - 248 - Rsüones in
Ansehung deß Klägers . 9. 246 . ObjeLiones in Ansehung deß
Bier - Brauers , p. 247 . Beantwortung derselben - 9 . 247 . 5g.
Ob und wann die Feuers - Brunst die auf einen Hauße hafftende
Rechte armulüre oder nicht . 9. 323 . 5g.

KKro I »»/ . viä . Erdichtung .
Wtt öoKÄ ( Trerz und Glauben ) . Wann bona kicles bey einer Ver -

jahrung nicht erfordert , und wann er pr ^ lumirt werde , 9. 70 .
! OO. 10. ' . 5q. IO7 .
Von wem man nicht sagen könne daß Er in bona 5I6s sey. p.
roO . oder wer in mala kläs sey. p. 170 .

Fleischer - Besondere Quedlimburgische Ordnungen wegen der
Fleischer . ^ . 219 . 261 . 362 .

Freyherr ( natürliche ) LxsmM von der natürlichen Freyheit,und
warum selbige heut zu Tage sey rettringirek worden , 9. 20 . 22 .
LKeÄus der natürlichen Freyherr , 9. 110 . §c uz .

Fürsten . Was von einem Fürsten in xunLko saüitiL vermuthet
werde . 9. 112 .

Furcht . Daß eine Stadt eine Furcht einjagen könne . 9 . 314 . und
daß solches Furcht einjagen ein Verbrechen Involvixe . 9»

G.

Geistliche Personen . Ob denen Geistlichen Personen erlaubt sey
nach eigenen Gefallen Bier zu brauen , 9. 48 - 55 . k- arlones ak-
KrmarivL . p. 48 . LcchA. Beantwortung derselben - p. 5155 .
Lstionis nsgarivre . p. 49 . Lc sv .
Ob geistliche Personen Bürgere seyen oder nicht . 9. 49 . Lc 50.
54
Wiefsrne Geistliche Personen rations ihrer Güther gemeine
Onera tragen , und vor weltlichen Gerichten stehen müssen. 9.
48 - - sz . 5g-

Gemeinde . Wann man eigentlich sagen könne daß einegantze Ge¬
meinde etwas thue oder nicht - p. 96 , Lc 109 . Wann wider sel¬
bige Mio äoli angestellt werden könne . 9 - 315 . Wann und
wie selbige ein Verbrechen begehen könne oder nicht , 910 2?
contra . 9. z 15 - 3 19. conk . Stadt .

Xxr Gemein -
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.
Gemeirriglich . Mas das Wort gemeiniglich , in luritiischen 8iz -

nikLaru sagerfwolle . 9. 79. 5g.
OEES . vi6 . Verdopplung .
Gene . ( Stadt ) Kaysers e ^ roU V. artige BeLutivortung keß hitziges

Rathes die Zerstörung Gent betreffend . 9. 319 .
Gera . ( Stadt ) Ein in kaveur der Stadt Gern 160r . in punÄo

deß vom umliegenden Dorff - Bauern angemaßten Bier - schem
ckens , und Brauens , vongob . 8Ldulre6o ertheiltes , wsl aus¬
geführtes , und so wol von der LeipzigerIuriKen - kÄcuKat . als

such dem Pragerischen ^ppellanons - Gericht , eonKrmwtsS
Keipsnium . p. f7 - r 14,
Besonders der Stadt Gera ertheiltes ? rwIleZmm oder 8ra -
rurum in punÄo derer HMdwercker . p. 57 . Untersuchung
der Rechts - Gültigkeit deß besagten 8mruri . 9 . 69 - 74 . eon5 .

Ein der Stadt Gerä ' ertheilter Abschied 6 a. rschz . in 9UNÄ0
deß Bier - brausns . p. 98- lcsm ein anderer dergleichen 6. a.
, 966 . 9. 6 i . Wann selbiger Rechts - Krafft erlangt habe . p.
97 . con5 . pAss. - 1 -r. Ireni ein dergleichen BMeid . 6. g. 1991 ^
Und Stcur - Ördmmg eoc' . anno L punLto . 9. 9^. 60 .

Gerichce . Wer das Recht hat , Gerichte zu halten , worzu er sol¬
ches anwenden soll . P- 2s .

Gerichrs Unkosten . Wann die Gerichts - Unkosten pflegen con -
psndrt zu werden . 9 . 146 .

Gesttz . Daß und warum die alte Rsmifchs Gefetzenach den blossn
Buchstaben , auf die heutige Städte und Obrigkeiten nscht wsl
kvnnm Lppdcirt werden , p. 42. 5g.
Ohne vor sich habendes Gesetze soll ein Jurilke sich schämen eine
Meinung zu behaupten . 9 . 64 . lg. viä . p. 69 . 296 .
Daß es in csseLiu ) uris einerley sey: Ob etwas ohne oderwi »
Her das Gesetz beschieht ^ p. 67 .
Was derer Gesetze kunämnE sey, und wie selbige heut zu
Tag Pflegen mißbraucht zu werden , p. 209 . 5^.
Ldlons Vergleich von denen Gesetzen , in lateinisch - und teutsche
Verle gebracht . 9. 2: 0 .

Gewehrschafft , ( über ein Brau - Hauß ) vi6 . Arau - Hauß .
Gewirr . Wi- ' strge die Unrerbleibung eines Erwins vor wmckl ^

chen . Schaden zu aHtM- ftv - 9- r84 .
Gleich -



Ar̂ es^/tt Schöpssers L' ier - . LrMi- Rechkr
( s 8imi ! , . ) Daß der - Hsn der Gleichheit genommene '

Schluß , em vest - eonc ! u6irender Schluß sey , und ür melchM
Fällen selbiger starr habe . p. 224 .

^ ^ ^ mweichen

Glanbem vich brE

EOrr . ^ Daß dasjenige was einmal GOtk gewidmet worden m
weltlichen Gebrauch nicht mehr können angewendet we « p

k- " k- in - ° a »

s " ? « d » dw V- ttmff - ims tzmtz ,GAbes Keitrrucionsm m rnteZk - um nicht suchen könne n
Nach welchen Smrucen uM Rechten obnbewegliche Gücher oh¬ne ( >on ^en5 . der Hbrrgkett dsrausserL werden können oder nicht -

«Wa' ffcht ^ zu -
r ^ juL -

Häußer . vrcl . Hauß .

Handel das Bier Brausn begriffen sey 87. ^ « »
Handeln und Wandeln . Bon wem eigentlich aesaat werden

neodsrnicht : Daß erhandle .
SMgk werden kön ,

Wreftrne Handeln und Wandeln nach den Völcker - Reede . . .
laubt fty oder nrchti vi6 . Volcker - Rechr

^ ^

W « » " " « " ° ch ----

HandweE ^ s eigentßchemHardwercksey . p. 84 . Wiefer -

werde
Handlverck , chriffm

Hauß . Ob diejsMge welche nur ein , aber sehr weiMffkmes , Haust -
haben öftrer M andere Bürgere brauen dürsten " p. r z?. 5^
Larrones stkiMhciv - x, Md WÄ vor Vortheile grosse Häußer
haben . p . ig . Beantwortung befugter Lärionum . p. izr . .
tq . LAtro ^ ' ne ^ srE . p. - 1 ^r :

^ ^

0b di - iwig«so Mti - MBrauLÄß- rhabe ». so vielmals braut »
D » ' därM
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dürsten als sie Haußer haben . p. l Z4 ' l z6 - Marions ? neZari -
VL. P. . IZ4 - Beantwortung derselben . P>I ? 6 . KarwnesL "

krmarivce . p. izp .
Ein 8pecial - Casus wegen eines per 1 ' eltamsntum vermachten

VramHaußes , und Cezats , üb solches Testament gültig oder

nicht . p. isl - ise . Wird durch ein Marpurg - und Erfurthischcs
Lelponllim äecräirt . p. 154 - 160 .
Lonf . Brau - Hauß . Hscyzeir - Bier .

Wieferns fein Hauß einem jeden sein bester Schutz und Zuflucht
seyn solle und könne . 9 . 259 - 261 . ^ .
Wann ein Hauß abgebrannt , ob das darauf hafftende Pfand
noch subslüire . p. 328 . . .
Ob das 8catmum gültig sey: Daß wann jemand , m emer gs ,

wießen Zeit , sein abgebrannt Hanß nicht aufbauet , fern darauf

hafftendes Recht . e . Zr . deß BiepBrauens , verlohnn seyn solle -
pro öc contra , p. ZZO - ZZ2 .

Heidnische Erfindungen . Ob und wieferne Heydnische Erfins
düngen anzunehmen oder zu verwerffen seyen , p- 9- h .

Hschaeir - Bier . Besondere Quedlimburgische Ordnung , wegen

Brauung deß Hochzeit - Biers . P. 222 .
Ob und wann ein Sohn , der sich wegen deß vattsrlrchen Brau ,

Haußes mit denen andern Geschwistrigten abgefunden hat , sein

Hochzeit - Bier zu brauen begehren rönne oder nicht . p . 22z -

2. 29. Laciones Mrmarivce vor den Sohn . P. 22z 225 . R. a-

rioncs nLAacivL wider den Sohn . p. 225 ^ 227 . Beantwor ,

tung derselben - p. 227 . st,. ^ ..
Ob sich das Hochzeit - Bier ledrge Schwestern , bey der von ch,

uen bescherenden Überlassung deß Brau , Haußes , vorbehalten
können - p. 229 . pro Lccontra , ustue p. 2ZI .

Noch ein besonderer Casus vom Hochzeit - Bier , da gefragt , wird :

Ob so Calü das Hochzeit - Bier erlaubt sey oder nicht : Der

von Schöppenstuhl zu Leigzig üeciäirt ; ? . rzi - azz . in con -

rraöiÄorio aber rcsormirt worden . P. 2zz . ^ ariones cleci .

6enäi solcherR - eformation . p. 2ZZ . st . .
Ein abermaliger dergleichen speeialer Casus , ! n PUNÄO deß

Hochzeit - Biers p. 2 ; 5- 2Z7 . cons . 2Z7 - Lc 2Z8 . ^ ^
Ob der Überrest vom Hochzeit , Bier denen Eltern oder denen

Kmdern



Zu 77 - esLF Schöpssers Bier,Brau Reche .

Kindern gebühre , p. : ; 8 . Kanones vor die Eltern . ^ 2,0 °
« « rd, - Kinder , P. - zz . iq . B-°«w°tt »ngd-chlL

. der au »

I .

lWiefemedis Jagt , nach den Völcker - Recht , erlaubt oder

schchen^p 20"
^O' solche KeürILilon mit Recht be ,

^M- c«- Z^ag. Ob wieder densenige der eine wahre Berückticn ' n^

we?dem?204. ^^^^^^' ^ Injurlen - Klage könne MgchM

kn können ^ lbre Obrigkeit Injurien - Klagen anfiel -

^' ^wilttgen.^2^^ Obrigkeit zukomme Innungen zu ver .

Wâ einmal̂ recht-maßiZ.errichtete Innungen vor Rechte ha -

Ursache und ?rLju6icium , daß , und warum , bey denen

LE7A" ^° " Ki° d- - ° ' ° iL - ' D7S
IMMs - ÄE Wer an dergleichen Ltmura gebunden sev. v » nr

Wann selbrge heut zu Tage gelten - Ibiä .
'

Welcherley ^^tur, vor zulaßige Jnnungs - Lcarura zu halten

? « en . Wieftrns ein Richter oder Obrigkeit auch ausser seinenVEriÄ wiMriren könne . P. Z49 .
' "

MerLKE Warum man sich derselben , vor andern Kemeciös
Ledrenen ftll . P. r rr . Wann selbige fiatt haben . p. ,i2 . Ä

Am/e, - r . Daß , und warum die Dritten in ihren Schrifften öff -
ters neben - Materien mit abzuhandeln pflegen, v. dieselbe pflö¬

gen
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gen täglich neue Wörter zu erfinden , und warum man sich sel¬

bigen bedienen muffe . p. 2. Warum ihnensolchvs mchtzu ver¬

argen , nebst LxemplL von dergleichen HZärtern - lbiä .

D - chlrscyeWarum es bey der kruxv suriäiea nicht genug

sey , seinen Satz behaupten zu können ; sondern auch erfordert
werde , daß man die geZenstitiABemMg rsfmlrs . V .

Im. viä . Recht .

L .

Rauff . Daß der Ksuff die Miethe aufhebe . p- . ' 7s- . ^ , _
Wird durch ein Erfurthisches ? rLjuäiLium illukrirt , und durch

die darmnrn angeführte b. acion . es und ) ura erwiesn - p.

rych
Solcher EsneraU Satz leidet Urmirsttones . p. 174 .
Wann ein Kauff null und nichtig sey. ,p. 77 . ^ ^

Rauffmmmschaffr . Warum die Kaustmanschafft nur vor ge¬

meine Leute , nicht vor R. LA6krrSn , gehöre , ss. k8 ( auch mcht vor

Edelleute . p. Lch eonk . 2tdel . Ebelleüke . ) Hrchsr bchortge . be '

sondere That/und seiner Kauffmannschafft treiben - wollenden

Gemahlin gegebener artiger Verwerß , Kaysers Meopdru ,

Resiel - Brarren . Welches Brauen das Kessel - brauen genennk

werde , woher , ^und ob es erlaubt sey solches nach Besievm zu

brauen oder nicht - 9 - 200 . ^
Wird mit etlichen Lcacuns erläutert . 9. 220 . lg . -

Kscionis negLrivL . p. 200 . sg.
Kmione ? pro arlirmäriva . p. A0! . l ^> Beantwortung derselben«.

ö^e^nderer Eulus so sich in 9UNÄ0 deß Keßel - Braums zuge¬

tragen , samt dessen weitlaufftiger Untersuchung - P- - ° ? - 207 -

Rindes daß ihnen derer Eltern Verbrechen r eg ^ irer nrcht

schaden sollen . P. . SZ4- - . .. -

Rieche . Eme prlvileZirts Kirche kan wtder eins andere privüo

sirke Kirche keine Verjährung anziehen , p. ros .

Ob aus derer Papisten alcm , verwusteten ^auch ohngebrauchten ,

Kirchen Brau Haußer gemacht werden können . P. 19s - « rss .

Wic' ferne Kirchen vor heilig zu halten seyen.



M K- o^FGchöpffeks BreEtÄtt . Rech ^
^ önr

Aoer

Last^
Wer di - rast , ° d « dir One » . -i„°iAch- . Pag « mW .

? ° dN° r « . 0 . 6 - Lommnrc . 5m p. ,

° VmL° " E57 ' - Damast g- i ? LN
iLL ' d - st ! ' »

d-in^K. ° ° b- d « m nicht « recht ist/sondewales ta -

N .

Wann der Schlnst - k>5. ,j ->ri - g n « .hab «, p. r «. Wann h- rg - g« s- ibig -r kräffkig schii-st-, ^

L1L7SK 7- dm. p. ^ ^

MchÄd. °°p"°Z?°n!E7,7z"" 7 fremder Gerste s »

Kb das Maltz so ferne unter dasMußtheil m reklen sev dag - in -
Adelrche W. ttbe davon den halben Theil begehren könne , p. ^!^

Ny Was
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Was rLrionL deß Maitz ^machens vor eine LeZu ! zu observireu

sey. p. i8i . Erläuterung derselben Lez ; u! . p. 182 , per Ob -

ZeLliones pro Lc concru . p. rLz ^ ibs . ^mpbariolies besagter

Legul . p . 18s . /
Daß die Edelleute kein Maltz machen können nochdorffcn . p . '

Wann einer Maltz mit der Onäiüon verkaufft , daß ch- »re
das Bier ver ^ ? o » rk bleiben solle , biß er bezahltworden :
Ob selbiger bey entstehenden Loncurs andern vorgehenden Lre -

6icorli könne vorgezogen werden , p. 15 4°

Mnltzen . Ein Erfurcher L- elponLbm m punLkodeßMaltzens , pro

den Rath zu Königses , comra das DorstBöhlen . p. 126 -

izo . -
Qeneral ILeZu! wem das Maltzen zustehe, p. 181 . ^
Ein besonderes , kemeäium zu VEhewerung deß Maltz malens .

rNekpl . Wer Mehl aus eines , andern Gedrcyt macht , wird Herr von

Mei^EyE' E' N Erempe ! eines Augenscheinlich gestrafften Mein -

MeümnE Aus welchen kunäLmenren vor zulaßig könne gehalten

werden , wann man seine erste Meinungen ändert . B . bx ^ m-

pw einesKaysecs, . Pabstchund Fristen . die ihre erste Mernri rgen

geändert . V. ,Lc p. ? so . ^ . uLustwi schone Worts vonanderung

der ersten Meinung . V.

Metzger , vsä . FleisAaer . . -
Mieche Wieftrne selb -. ge dem Kauffwerche . vichRauff .

Was der Vermiethervor eins Lulpam leisten muffe . p. 189 . ^
Mißbrauch . Daß unr deß Mißbrauchs willen , eine sonst rechte

Sache nicht müsse vrrworff - n werden . P- n . Lxempla solcher

Sachen , die wegen ihres Mißbrauchs verwerfflich warn . lbiä .

const p. rvy , ta « . . . . .
Mittel . Wann man sich in denen Rechten emes ordentlichen Mit¬

tels bedrenen müsse, oder ein aufferordemlrchesergreißm könne .

p. 2o6 . pMm . p. 2s6 . Lc2/8 . . ^ ,
Möglich . Ob schon etwas möglich ist , so wird es dochmchl so gleich

ohmrwiesen xr^lumirt . p. r ro .
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Ob Md wleftrne ^lonopolia Lklaubt seyen oder nicht »
p. ? 4Z.

"

Mühle . Nach welchen Rechten keine Mühle , ohne erhaltene beson -
dereErlyubnußchörffö errichtet werden . p. ; f z.

» Ob derjenige der eme Mühle hat,Die Leucezwingen könne . nur
bey rym malen zu lassen , p. 2 ^ 9 .

rr .

Nachlässigkeit . Wer grobe y^achlaßigkeit büffen müsse - p. 249 .
Wann selbige einem Betrug gleich geachtet werde . p. 251 .

Nachtheil . Wann jemanden aus eines andern Handlung ein Nach ,
theil entstehen kau, . ist derselbe allerdings darzu M erfordern .
P. 6z . Dessen ^ mpliLtiones und l - imicariories . p. Fr 8z .

Nahmens - Veränderung . ( aufBüchern ) wound wieferne ftlbi -
ge verbotren oder erlaubt sey, auch LxLmpM und Furores da¬

von . V .
A>. ! - o- v. r ^ Äo . Wann die ^ eAarorkL AMo wider diejenige so sich

deß Brau - Rechrs ohnb- lligsr Weise anmaffen gegeben werde .
p. zor . Wer dabey den B- ' welß fükren mäffe . pro Lc conrr - a.
p. zol . sg lind binnen welcher Zeit solcher mufft beygebracht
werden . p. zor . Lc ; o ? .

Nehmen . Daß man niemanden dasjenige könne nehmen , was ee
niemaln gehabt hat . p. 22 . lg.

Neid . Warum es allzeit gut sey beneydet werden . V . Nebst den
Trost wider den Neid . lbiä .

Nicht seyn , und nicht erwiesen werden : Veedes hat in denen Rech¬
ten einerley Wurckung . p. r i r .

Wann dis blocarii nicht schuldig seyen ihr Amt zu vrwlki -
ren . p . zs ? .

Nutze . Daß der gemeine Nutz dem krivsc - Nutzen vorzuziehen sey.
p. 226 . 1. imicaüonhjevon . p. L28 .

O.

Obere . Wen der Amor unter den Wort Obere , wolle verstanden
haben . p. 2 r 5.

y 2 Obrigkeir .
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Obrigkeir . Daß , auf welche VlÄuJlWn , und warum , di - Obria -
keit den Wehrt setzen könne . 9. 2 : 8 . h. Wie ferne ihr so lches/n
IpeciL m PUNÄO deß BiscWrausns,zukomme . 9. 22 r.
Von der Pflicht der Obrigkeit , in Ansehung ihrer Unterthanen
9- Z4s .

MHdL . Daß nichts in Obü - rvanL soll gebracht werden . was in de¬
nen Rechten verdotten ist . 9 . 55 .

'

Wieftrne die Observsne zu Lrcsnölren sey oder nicht . p. 226 .
Lc 228 .

Ist ein neu - erfundenes Wort , dessen Beschreibung , und
wo ObligAium zu halten verdorren sey. 9. 2.

Ordnung . Daß , wo selbige neZIigm wird , eins Lonkugon erfol¬
gen müsse . V . Ein Sprichwort davon . V- L p. 19s .
Welches die natürliche Ordnung sey , die selbst lEmgnu ; bsv
Ausführung sturiüischer ^Aterlen oblervirt . 9- 214 .
Von der beymBier - brauen zu oblervirendenOrdnung im brauen . '
vw . 9. 197 - 208 . coirf . Brauen .

P .

Person . Wieferns auf die Person in denen Rechten gesehen werde
oder nicht . 9. 226 .

Pfändung . Warm durch die Pfändung , in Sachsen , die Verjäh¬
rung unterbrochen werde . 9. 98 .
Wie die Pfändung , bey unrechtmäßig , anmassenden Bier ,
Brau - Rechr , zu beschehen pflege . 9 - 255 . 262 .
Was die Pfändung sey. 9. 257 .
Ob selbige überhaupt erlaubt sey . p. 25b . Kanone ; neZacivw .
x . 256 . Beantwortung derselben . 9. 257 . Kanone ; aLrmari -
VL. p. 256 .
Daß selbias von alten Herkommen , und von vielen Kaysermm
^ Äiskudlicis bestattiget sey worden . 9 . 2 56. tg .
Ob man sich der Pfändung mit gewaffneter Hand widersetzen
könne oder mcht,9ro öc concra . p. 258 - 261 .
Ob diejenige die bey der Pfändung und Einfall , denen Fässern
den Boden außschlagen , dieGrantzen der Pfändung überschrei -

Wany die Pfändung nicht mehr erlaubt sey. 9. 26 - .



Zu K- ockZ Schöpssers SrerLrau Recht .

^
^ Wann cm klgZmm lirerLrium begangen werde .

A pE' ^tvann solches nicht zu Schulden komme . V . amse
p ^ so selbiges begehen oder nicht . V.

' ^ W, " G- richchch , Md ^ r - chkmW - , - Ur -
^ Mä . mit

fty eme VerMnrngzu machen oder nicht . p . 99 . L 102 . ti /
DH dre koilsLon zur Verjährung allerdings nöthig fty^p. 9z .

Arie dre koüeüion eines ssai -lz incorporslis könne erlanat wöks
L. L74. tz . Wie selbige könne erhalten werden p. ' 02?

^o^ilion der andern vorzuziehen sey. p. IOZ. Zo ; . 5n.

Ob^eben dre x - srrge , als ferner cominmrend,prLsumirt werde .

EÄr - bmmgSnBch müsse d- rg - khanw - r -

Was in punLto ?olsi . - l ! iOnrs von ein oder andern Theil Oi- Xtu -wirk werde , oder man erwiesen müsse. p. r 16 . 5o .
^ ^

Daß selbiges einem Kläger allzeit borthsilbass -ter als em anveres LemLäium jey . p. 112 . conf . vo/i

^^^Wiem' el auf ? rLju6Ici3 zu halten , und von welchen LE

' " ^ " dKnd - r st - vorst «

miÄ- mlNs«! Etter B- wiiS der Erklärst

Al>Anr eme krXsumrivn die andere niederschlage , p. los .
Die ?! - Sk/umtior >es muffen concluciirend seyn . p. 111 .

Prediger , vor andern Personen,in Ehren zu

«ichk - rklr - kmM,

Ay z
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Lr - rMMte Personen Gleich - privlIeZirtePersonen können ihr krivi -

legium nicht gegen einander exerciren,p . 104 . Wird durch das
Exempel einer Kirche erläutert , p. 10s .

Warum ein krivile ^ium das einem ob benemerica er¬
theilt worden , nicht revocirt werden könne . p. 74 .
Wie ein krivilegium müsse explieirk werden . p - Z47 . 5q.
Wann bey Ertheilung eines l ?rivile §ii die Gegenwart dessen dem

solches zum kreuch ? gereichen kan , erfordert werde oder nicht .

p. 8l . äc82 . conf . zvs .
Wer Urivilegia ertheilen könne , p 8l . öcgr .
Wann die Gültigkeit eines prlvileZn eeäire . p. Zo?. Wann ei¬

ner selbiges verliehre . p . zzs . Ein Exempel davon p . z ; 5. lq . conk.
Diebs - Daumen .

aucel vor Obrigkeiten und Unterthanen raclons ihrer krlvils -

AlSN. P. Z4s .
Ob ein hübendes krivüegium : Daß innerhalb Z. MeilMegs
kern frembd Bier soll ausgefchenckt werden : Auf den

Wem - Schanck Lxrcuäirt werden mögen . p. 347 . 5q .

D .

Was solches vor Leute seyen. ?. 240 . 5q.
Ein 8pcclLl - Lasu8eines Quedlinburgischsn Bürgers , in

punLko deß Bier chrauens , contra andere Bürger , p. 304 -
? rr .
Wird , pro die andern Bürger , durch ein Helmsiadtisches Rc -

5pont >. im,6eci6irt . p. Zvs - 307 .
Beeder Theile kunclamenra , und darvon angeführte krTjugicla .
x. Z07 - ZI2 .

R .

Rache . Wann die CigemRache erlaubt ober verbotten sey. p. 206 .

Lr 207 .
Räch . Rarhs - Herrtt . Ob und wiefern « ein Stadt - Rath , ohne

Vorbewust derer übrigen Bürgere , sich mit denen Edelleuten
wegen



Zu Mesck/r Gchöpffers Brer - Brau - Rechc .

wegen Vergönnung deß Bier - Brau - Rechtes,vergleichetttLnne .
p, Z9 4/ . Ksriones sKrmäriv » . p. Z9- LL40 . AttkWLtt aus die ,
selbe . p. 42 >4s . Kanones neMrivL . 9. 42 - 4 ! .
In welchen Fallen deß Raths oderMagisirats Handlung die aam
tze Stadt verbindlich mache oder nicht . 9. 42 44 . pMm Me -
ferne die Gükher einer Stadt unter der DiLoLirion deß Raths
derselben stehen,oder nicht . D- 42 ;

Rachschlä §e. Daß Nachschlage ^ , nach der L ^ uMat , dessen
drr selbige gibt , öffters gar zu sehr vernichtet , oder zu sehr Llii -
mirt werden . V.

' '

Rechn Wie das Wort ( ssm ) Rechte in denen Römischen Gese-
HE genommen , und was dürdUHch angedeutet werde . 9. 6.
Was man in Ansehung deß keeurlLs auf die gemeineRechtevor
Vortheile genießen könne . 9. 72 . ch.
Wiefsrne derer Stadte - Rscht , denengemeinen Rechten 6ero -
8we . p. 89 .
Wasvorem Recht diejenigeFalle ausmachen , so sich nur dann
undwam zutragen . 9. 12 .
Wie ein bereits , erl - mgres , von einem . zu erlangenden Recht
üissLrlre . p. rzz :

Rechts - RraffriF . Wann Richterliche Befehle Rechts - Krafftiq
werden , 9. 7 . Was vor KKbÄus . das , Rechts - Rräffrm
worden ftyn,nach sich ziehe . 9. 97 . ch.

Reden . Daß verneinende Reden weir starcker vememen , als beja¬
hende bejahen , p. 86 . Lc 91. Und daß wider selbige kein keme -
ämm chwis stakt habe - 9. 86 .
Schmäh - und Laster - Reden über jemanden auszugiessen , ist
nach allen Rechten verbstten . v- 2Oz. lq .

. Reizende . Warm ein Reisender eine »; Wirth etwas verwahrt auf¬
zuheben gegeben hac Wer uä sursmenrum in kicemgelassen
werde . p. 964 .
Besonders Exempel eines von einen Wirth deßfalls begangenen
Betrugs , 9. Z64 . .

Was die kenuncil ' rung seines Rechtes vor KKeüusnach
sich ziehe . ss. Z26 . in lpecie von der kenunciLrionL rscirn
p. ?r7 . -

LsFch?. Was vor eine Llausul muthmaßlichen ein jedes keicripr vor
sich h abe , und was dakKuß tökneZefolgerl werden . x. 227 .
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KeMttlio » r» vich Stand »
Daß die Leror6on eine Art der Vertheydlgung / mithin er¬

laubt,sey . p. LOs . Lcp . 206 »
6enel - Li. rr . eAu! wann dre8 . ewr6on erlaubt sey. p . 205 .

viä . Abbitte .
Richter . Durch welcherlei - Lxceptlones d er Richter könne verworft

fen werden , p. 26z . Wann ein dergleichen Richter Mus ver -
worffen werden , p. 26z .
Ob ein Richter als SulpeLb könne verwsrffm werden ; wann er
dessen Vatter ist , der einem oder dem andern Weil sävocsn -
60 dienet , p. 264 . li;. wird pro neZLtlvL ein Ionisch R. esponlum
angeführet, p. 264 . ü; . und mit 8. arionibu8 pro ä contra , iUu -
lirirt - P. ,29s - ; oo .
Warum man von der Verwerffung eines Zeugens , aufdie Ver ,
werffung eines Richters,arZumeneirrn könne . p. 296 .

Richterliche Befehle . Wann dieselbigs Rechts - Kraffkig werden ,
k. 97 -

S .

Sache . Worauf bey Abhandlung einer jeden Sache hauptsächlich
zu sehen sey . p. 1.
Wieferne em jeder mit seiner Sachs , nach eigenen Gefallen ,
schalten und walten könne oder nicht . p. 14 . 2z . iq . 184 - 189 .
Wieferne ein jeder seine eigene Sache , auch mit deß andernScha -
d n, erhalten , und bessern,könne . p. 14 . lch Lc p. 2? .
Was zu einer Sache Veräußerung oder Erfüllung vor kc^uilltL
erfordert werden , p. 76 . L.

Satan . Ein besonder Exempel , da der Satan durch eines betrüglich -
und meineydigen Wirths Hinwegführung die perlcllcirende
Unschuld eines Kauffmanns an den Tag gebracht , p- ZL' 4.

Schade . Werden beym Bier , brauen entstandenen Schaden tragen
und beweissen müsse. p. rg ? . vi6 . p. 24Z - 254 . in lpcciswer den
zu denen Fässern beschehenen schaden tragen müsse, wann der
Kauffer selbige , als vor sich behörend,bereits bezeichnet hat . p.
252 - 254 .

Was
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W« s dsrsogebramt hat , in Ansehung seines Schadens - Lesu -
perimng , vsr eme Klage anstellen könne . p. 192 . Wird mit
emeA " rLMircro corrodorrxt,p . iAr . solches aberrekormirt ,
UNd ksrionss von to - ' chw kekorme angeführt , p. id r . lq .
Kd und wieftme ein Wirth den in seinem Hauße beschehene »
SGsdm zu ersetzen schuidjg sey. 9. 36z - ,65 .

ScdlGett . Was vor Leute zu Schätzung einer Sache müssen ge -
üvmrnen werden . 9. 222 .

Schaafstall . Wo sonst kein Schasfstall gestanden darff niemand
emen neuen Mfrrchten , 9. 393 .
Teutsche und Lateinijchs Vers , vorn bekannten Sprüchwortr

^ - urrm Schaa ; steckt die ganne ^ eerde an . 9. 3 57 .
Schmffr . ( heilrgs ) Ob Äs Sachen dem m heiliger Schrifft ' nicht

gedacht mrd zu verwerffen seyen. 9 . , r «
^

Die hsürge Schriist reibst , soll , Weil sie mißbraucht wird, '
nicht verworffen werden , p. n .

^

Ooii . ) Dessen , in kaveur der Stadt Gern , ^ nno 1621 . in
vunÄo deß von umliegenden D- ^ rss - Bauern angemasstenBier «
schcnckerrs und Brauens , errherlkes , rvslausgeführtes , und von
der LeZpzrger kZculcat und Pragerischen ^peliscions - Gericht
conürmixtss Kelponlum . 9. 57 - 124 .

^

^ E' u Tranck sey, und ws dessen Meldung in
der Bibel bescheye. p. io .

Ssldarerr > Wann denen Soldaten eins gswiesse Stadt zur Lud -
l ' u ^ angewiesen, selbige aber von derer Stadt Obrigkeit in
die Witths - Hausrr verlegt worden ; Ob der Wirltz den Lem - eL
wegen Unterhaltung derer Soldaten , und von demselben ver -
ursachenden S « en,an besagteObrigkeik nehmen könne . p. 358 .

Spruchworrer . Wreferne uoerhaupt die Spruch - Wörter in de¬
nen Rechten beweisen . 9 - 247 - in checis aber das Sprich ,
Wort : Daß em Nachbar dem andern einen Brand
schuldig sey. 9. 247 .

Sradr . Kanones warum denen Städten , vor denen Edelleuten ,
das Brau - Recht zustehe. 9 ; 6- rv . Z- 22 - 39 .
Derer Städte besonders Privilegium in punÄo deß Bier -
fchenckms . p. 19. ich Daß solches Privilegium fast ein allgemei¬
nes Recht aller Städte sey. 9 . 77 . sg.

Ar Wie ,
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Wichrne - in - Stadt durch d,ne ° n - r - s ihr » Si - chSeP «rs ° -

SZV ^ ESSK - L «
Siad' Änn-inden Domgrthanund

schch«^ um «A?v- rk ZLD-
LÄÄSÄ° LlZFLL- ° g. ° könne - p - ; . , -

Srandt! ' Der« ? ESd « , deß L- Hr - Wehr - und Nähr -

N«' ?UM>E^) U?^^>IN? » ir selbige zu

^" ' L. LL- nS" pO- ^^E - 4- ch- l >- , °- ^ p- - - - vra -

Ua7d«j °mg»°r- in- vr - lE - ion vor sich d- b- der sich - uf

ein Lcacurum gründet p ' liz .

S»-A^D-7dTiä' n-»°«°V-°br°«««°ß^' S-n»t --w«-
W « di^Skwffe. ausser denen selbst -sch°ldig«V-rdr-ch-rn,

SrrüäÄe^Wie j «>ge pr-lrmirt werde daß einer seine eige¬

ne ?" ' D^««e "dem Umr Sup - r - W- i - r die Macht krl -

L ^ - n « - « . D » ß unter 0 zA u seien , begriffen werde , und

r « Z jede « Lande - - Herrn iustehe . k>- 7»- Ld das Bi - r -

Naum und Sch-nrk-ndahinbchore. x - ? s .



Au Z-^slio/r GHopffers Brer - Brnu - Rechk .

T .

^tLsrcr . Daß sich selbiger fast alle Wiffenschafften , in spscm
die ^urr ' ÜSN, bedi MN. p. 2. LxemplsVon dergleichen Termi -
nis > und warum man selbige lernen , such e6denenZuritten , daß
sie sich selbiger bedienm , nicht verargen müsse. p. 2.

Terwe . Wo das Wort Terwe herkomme , was es in denen Nie ,
derlandev bedeute , und wie vielerley Terwe ftp . p. 5.

Testament . Warum ein Vatter ein Testament , unter Kindern ,
ohne alle LolenmtLren machen könne / p° 140 . 157 . i/8 - 161. '
Wann ein Testament unter Kindern gültrg sey. ?. k4<- . oder
nicht . p. r 60 . so. Was dergleichen Testamente in denen Rech¬
ten vor kaveurs genieffeu . p. 151 .
Was zur Gültigkeit eines Mütterlichen , zwischen Kindern er¬
richteten , Testamentes genug sey. p. ,41 .
LsnerÄ - Ksilon warum man bey denen von Eltern unter
Kindern errichteten Testamente nicht alles so genau,als sonst,suche.

. p. 141 . viä . p . E, . ^ ^
Vor zwey Schöpften errichtete Testamente , werden , nach ge¬
meinen Rechten , vor gültig gehalten , p. iTi . viä . p. 149 .
Ein spscialer Lzsus über ein dergleichen Testament , ob solches,'
polirls OrLumÜLmIis . gültig sey oder nicht - v. 151 - 160 . wird
durch ein Erfurtisch und Marpurgisches Lelponsum äeciclirt .
p. 154 - 160 .
Warum ein vor der Obrigkeit errichtetes Testament vor gültig
gehalten werde , m 141 . lg .
Durch welche Willens , Bezeugung ein Testament conltimirt
oder wieder aufgehoben werde . 9 . 145 . 157 .
Wann das letztere Testament das erste aufhebe , p. 145 .
Welche Testamente , und warum , selbige Ciaululam eoälclllL -
rem mit sich führen , p. 145 . Er .
Wi ? eiy rechts , gültiges Testament beschaffen seyn müsse, pi
156 .
Daß , was sich einer im Testament selbst zuschreibt , nicht gelte . p.
iZ7 -

ÄL2 Was
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Was zu einen lelismemo vunLupLüvo vor § oleEtTcen ge -
nug seyen . P. ts8 .
Ein lpecial - daHis von einen vättsrlichsn , von einer fremden
Hand , nur aufeinen Zsttul , ohne 8o! eonir «Len, geschriebenen ,
doch von dem Vatter selbst auf allen Seiten umschriebenen ,
wegen seiner aus dreyer ! «) Ehen erzeigten Kinder , und andern
Vermächmußen öllponirenden , doch sonder Beyfttzung deß
Jahrs und Tags ausgefertigten , Tesiamenks , ob selbiges gül¬
tig sey oder Nicht - p. rLo - lsz . Lsuo pro dlcgarivL . p. ,60 .
1g. nebst einen krXj ' uäicio . p. ! §2. lcj , ObjeLkiontzs/ ^ErmArivse ,
und Beantwortung derselben , p : 6i . 5g.

Testirer . Daß man deß Testirers Willen genau müsse befolgen ,
p. 144 . Wann dessen Wille ein Testament vicios mache oder
nicht . p . i s2 . 157 . lg .

Theile . Wann bey Erzehlung derer Theile nur etwas ausgelassen
worden , so gilt dasgantzs ^ rWmenc nicht . p. 51.
Was zwey Theils mit einander abgehandelt , kau dem dritten
weder schaden noch nutzen , p. 92 .

Llb- ojM», . ( Ksyfer ) Deß KaMrs iNeoMN fiMr , KauMNnschafft
treiben wollenden Gemahlin . ' gegebener artiger Verwe ; ß. p, r 8-'

Therrr . Daß einem jeden erlaubt sey seine Sachen so rheur er kan

zu verkoufftn - 9 . 220 .
Thun . Wann man von einem der etwas vor einen andern thut sa¬

gen könne , daß jener es selbst gethan , p. 16. Wofern emrrdas
was er selbst nicht thun kan , auch durch keinen andern darff chun
lassen p. rs .

JA«/ «- . Bey welcher Verjährung derliculas umoLHjgfty , und
wann er prLsumIrr werde . p. 70 «

Tod >. Daß der Todt alles , und also auch das Bier - Brau - Recht ,
außäße» p. Z4r .

Treue . vi6 . bE .

Was der ^ ribm sey . p . 241 . Warum man an dessen stakt
keinen Antheilvon der Sache , in bpecie von den Bier , nehmen
soll . P. 242 . st>.

Trunckener . Ob ein mit einem Trunckensn gemachter LomräLk ,
m denen Rechten gültig sey. ? . 2m . h .

Wie
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M - rmick - i , macht «, HIwL
üüch ! N»t ssme contrsklirte . p. 212 . EiN ttUNLkenevin sin - , »«
Kind , oder Rasenden , gleich , p. 211 . WEne ?
das was ertrunckener - weiße versprochen,halten müsse u - H?

TkUULLenherr . Daß und warum die Trunckenheit eins Mut -

Derserben . p . Ln - 212 . Ww selbrge 6m6us zu erweisen . p,2ii
§ke ^. Rm. 6^5 A?sl - r in Trunckenheit beschehene
^. He- Verlöbnuß müsse gehalten werden oder nicht . 0 . 212 .

Kn ««schEgkp ^, ^^^^ " " " V- tk - ch - n « , - maa -

V .

' Sin - ESZ- ll - »^^ch - n - m« mv- k . I > . » un »

Vakrer . Daß , und wsrmm , ein Vattsx über die Mütterliche Güther
Testamentlrch mchk äI5pom ' ren könne . p. 7 57 . - ^ ST

^

Daß em Parker seinem Kind , meines andern Testament,etwas
rechts - krasttrg vermachen könne . p. 159 .

'

Ob und wann ein Vstter semes , einer Parthey als ^ civo ^ r
oder krocuracor dienenden , Sohnes könne als ein 5SpeLkerRich ,
ter vsrworssen werden , p. 264 - ; oo .
Wann Vareer und Sohn vor eine Person gehalten werden , p.
297 - 299 .

. r-.

Von cmes Vatters Testament , viä . Testament .
VerauperuuJ , Was vor zur Veraufferung einer Sacke

reqmrM werden , p. 76 . 5q .
^

Verbrechen . Ob eim Stadt ein Verbrechen begeben könne ; wird
pro Lc Lonrra,ex dtacurä derer Verbrechen und derer Srädre
unttciuchr p zr ; - z ! 9 conssGemeinde . Gradr . '
D- e V . brechen werden nrchtvermuthet ; sondern müssen erwie¬
sen werden . p. ZsQ.

"

Verbsrhe . Wie dreVerbsths müssen inrenprecirtwerden , v. ? §2.
Verborreue Sachen Was verbokten ist als ein Endzweck . -st

auch alsemsizMslverbsttew p. r §z .
3r Z Ver -
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Verdopplung . Was die Verdopplung derer Worte zu würckm

pstege . ?. 86 . lq.
Verjährung . Was rarlone der Verjähruvgs - Art , NLteris und

Zeit , in lpseis in PUNÄO deß Bierckrauens , zu oblervirev sey .

P. ? 6. tq.
Binnen welcher Zeit die Verjährung , nach denen Sächsischen
Rechten - RechtEräfftt ' gworden . p. 69 . 102 . igg . vI6 . rsmen

p. irx . Wann und w i gerne zur Verjährung kiäss bonaregui -
rirtwsrde . P. 70 . 9 ; . Ic>6. conft ös-r-r t ' o/eFo .
Wie die Verjähnrng zu imerprenren , und wieftrne sie zu ressrm .

girsn oder zu exwrickxen sey- p. 97 . Lc 104 .
Wordurch die Verjährung unterbrochen werde . p. 97- ist . roi . '
Worim die Verjährung besiehe , p. 105 . lg.

Vermuthung . v! 6.

Verstand derer Worte . Daß , wo selbiger klar vorhanden ist,es eins

Schwachheit sey,weit - gesuchte ^ rgumLnra vorzubringen , p 79 -
äc 87 .

, Daß man allezeit nach den gewöhnlichsten ; nicht nach den weitge «
suchttzsten,Verstand,einjSrArureiminrerprecrren müsse . ?. 8f .

Vertheidigung . Wann die Vertheidigung erlaubt sey. ?. 205 . 25Z .

Verträge . ( paAa ) daß die Letzern allzeit denenErsten 6LroZiren . p. 9Z.
Ufer . Wieftrne die Ufer , nach den Völcker Recht frey, und doch sol -

chsFreyheit rsrione deß Ancker - werffens restrmgirt sey . p. 21 .
Und . Wieftrne das Wörti - Und . eineRedezusammverbinde . ? . 182 .

Ungleichheit . Wieftrne eine Ungleichheit in Testaments vilpostrion^
zwischen Kindern erlaubt sey oder nicht . ? . 14 ? . lg . vlä 149 . isg .

Was das Wort , denen Rechten nach , bedeute - x>. 314 - ch»
Unkosten , vlä . Eerichts - Unkosten .
Völcker Recht . Wieftrne Handelschafft , Kauff und Verkauff da¬

hin behore , und daß was dahin behörr niemanden könne gewehrt
werden , p. rz . Wie weit solche Freyheit deß Völcker - Rechts

sich erstrecke , und in welchen Sachen selbige sey relUinAM wor¬
den , p. 20 - 22 .

Vollmachten . Wie dieselbe psiegen ineorprerirt zu werde » , p. r ro .

Vorbehalrung seines Rechtes ; wann solches jemanden zu statte »
komme oder nicht , p. rzo .

Vormund . Wieftrne Vormäaders raüonc ihrer ? «piüen - Gäthee
Werglesche emgshen können oder nicht - p- 44 - lh.

Warum
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Warum von eines Vormunds Verrichtung , auf eines Stadt -
Raths Verrichtung,nicht könne ^ umsmixt werden - p. ^ s .

w .

weeg . Was derjenige , der auf einen unrichtigen Weeg ertappt wird
vor einen Verdacht gegen sich erwecke . p. z 50 .

^

wchrr . Aufweiche Sachen die Obrigkeit selbst den Wehrt zu setze«

Woraus der Wehrt einer Sache Mimlrt werde . p. 134 . Wo¬
durch derselbe erforscht werde . p. 144 . vicl . p. 220 .
Weme zustche den Wehrt aufdas Schenck - Bier zu setzen . Der
Obrigkeit , oder dem ausschickenden Bauren , pro 6c conrra .
P. 218 - 22 ^5»

Wem . Von deß Weins Tugenden , p. i §6. 5; . Dessen Unterschied
und verursachender Schade . P. 188 .

^

weise 6ve weyse . Was dieses Wort aufM- Teutsch bedeute , p. 5°
Wieder,Rufs viä . Abbrrre .
WEe . Daß der letzere Wille eines Testirers müsse genau befolgt

werden . P. 144 - Wann selbiger em Testament virios mache oder
Nicht . P- i sr . Ob em' selkgtor seinen letzten Willen durch seiner
Tochter Larawraerklahren und erfüllen lassen könne . p. 152 .
Lc r/z .

Wikch . Ob em jeder einen Wirth abgeben könne,pro 6c conrrg . p
Zs ! - 3 53. Ob ein Wirth ein jeden Gast Anzunehmen schuldig styl
p. 353 - 357 ' Ob em Wirth die Einwohner zwingen könne , nur
sein , und kern ander,Eier zu kauffen- p. zr8 . 6c sq. Und ob solches
Recht verjährt rverden könne . p. ,59 . iq . conf . Z^o. usoueZör .
Ob die Wirthe derer Gaste Waahren imbedalteu können , biß
sie wegen Essen , Trincken rc conrenrlrt sind . pro 6c oonrra .
p . ; 62 . 6c z 6 z. Ob und wam derselbe schuldig sey den imWirths -
Hauß beschehenen Schaden zu ersetzen, p. ; - 6z - Z6s . Besonders
Exempel eines Betrugs so ein gottloser Wirth gespielt , und wie
es damit abgelausten , p. 264 .

wirchfthaffr . rreiven . Was darunter verstanden werde p. r ss .
wirrhs ^Hausttz Daß einem Vatter eins injuriL angethan werde ,

wann man sein en Sohn ins Mitths - Hauß führr7p . 351 . Daß
einer



Alphabetisches Register rc .

einer gantzen Gemeinde daran gelegen sey/ warm tvchttgeWrrchF «

Häußer gehalten werden . ?- ; s - r z6 , Ob nach Gefallen neu .

Witths - Häußerkönnen anfgmch - etwercen od^ mcht . p . ; sz -

zx6 . Ob man Wirths,Haußer an c^-en
andern Qrr Kriegs,

könne . p. ; c4 . lq . Daß dasNecht : Wrrths - Haaßel . MfrichlLN

>,4Ud ° L" LSEL ' « K° S. N^ dwi - f « N- , ° r ^ -

P. I06 .

I .

Zeichnet Wann und warum das Außzerchnen einer Sache so vrel
^

würcke , daß der Zeichnende den daran evtsrandenen Schaden

traaen müsse , pro Lc contra , p. 252 - 2x4 . psmm . .

Z- ir . l^ie folgende Zeit machloffl erlaubt,was sonstenntchterlaubt

Jeug"^ ( bey - inen T- ftain - «) wann wenigere derselben wider meh,

Zoll Entscheidung einer Z°ll . Sache « anb «.

Zw«Mp" N- " Wa^
^,d,L ' LL Warum sich der anfänglich alss «
^ ^st - sckiedener Xurorum favorablsn luärcio V0N vlejeN / un

ter besagten unbekannt,geblichenen Nahmen hersusgekommenen
"iritäLt . V.

ENDE .
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